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Einleitung

Am 1. Oktober 2005 ist das Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und
Jugendhilfe (KICK) in Kraft getreten. Bei der Novellierung des
Sozialgesetzbuches VIII, besser bekannt als Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG), wurde die Beschlussfassung zweigeteilt: in einen vom Bundesrat nicht
zustimmungspflichtigen Teil, das Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), und den
zustimmungspflichtigen Teil KICK.
Das KICK enthält u. a. Regelungen, die das am 1. Januar 2005 in Kraft getretene
Gesetz zum Ausbau der Kinderbetreuung TAG flankieren.
Insbesondere wird klargestellt, dass Eltern bei der Auswahl eines
Betreuungsangebotes für ihr Kind nicht auf Gemeindegrenzen beschränkt sind,
sondern sich grundsätzlich auch für eine Tageseinrichtung oder eine
Tagesmutter in der Nähe ihres Arbeitsplatzes oder in der Nachbargemeinde
entscheiden können. In § 24 wurde geregelt, dass die Jugendämter verpflichtet
sind, Eltern über Platzangebote und die pädagogische Konzeption von
Einrichtungen zu informieren. Das TAG hatte die Einrichtungen bereits
verpflichtet, eine schriftliche Konzeption vorzuhalten, die bei Neueröffnung
einer Einrichtung auch Grundlage für die Erteilung einer Betriebserlaubnis sein
wird.
Auch die Erlaubnis für Tagespflegeeltern wird in dem Gesetz neu geregelt
(§ 43). Die Tagespflegeerlaubnis soll künftig für bis zu fünf Kinder gelten und
muss nicht mehr wie bisher für jedes einzelne Kind beantragt werden.
Weiter wird im § 90 die Kostenbeteiligung von Eltern neu geregelt. Anders als
bisher können nun auch für die Tagespflege sozial gestaffelte Beiträge
eingesetzt werden und sich an den Beiträgen für Kindertageseinrichtungen
orientieren. Damit werden Tagespflege und Tageseinrichtungen auch auf der
Kostenebene gleichgesetzt.
Mit dem KICK wird zudem der Schutz von Kindern und Jugendlichen
verbessert. Durch die Neuregelung wird der Schutzauftrag des Jugendamtes zur
Abwehr einer Gefährdung des Kindeswohls und seine Kooperation mit anderen
Institutionen konkretisiert. (§ 8a)

Im Folgenden finden sie eine Zusammenstellung aller für den
Kindertagesstätten- und Tagespflegebereich relevanten Paragraphen. Eine
Übersicht der wichtigsten Paragraphen nach Stichworten ist vorangestellt.

Für Rückmeldungen sind wir dankbar.

Marlies Amend
Fachbereichsleitung
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Stichwortverzeichnis

In den Gesetzestexten finden sich Antworten zu folgenden Themen:

 Bildungs-, Betreuungs-, Erziehungsauftrag §1 / §8 / §8a / §9 / § 22
der Tageseinrichtung für Kinder

 Konzeptionsentwicklung/ Qualitätsentwicklung §22a / §45

 Zusammenarbeit mit den Eltern §1 / §22a

 Wunsch- und Wahlrecht der Eltern §5

 Kindeswohlgefährdung §8 / §8a

 Grundsätze + Rahmenbedingungen Tageseinrichtung §6 / §22 / §24

 Bedarfsgerechte Angebote §22a / §24 / §24a

 Rahmenbedingungen Integration §22a / §35a / §§78a-g

 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen §22a

 Betriebserlaubnis §45

 Begehung §46

 Meldepflichten des Trägers §47

 Personalangelegenheiten §72a

 Finanzierungsgrundlagen §74a / §77 / §§78a-g / §90

 Datenschutz/Datenerhebung/Datenweitergabe §§61-65

 Erhebung + Statistik §98 / §99 / §102

 Grundsätze + Rahmenbedingungen Tagespflege §6 / §§22-24

 Verhältnis von freien + öffentlichen Trägern §3 / §4 / §22 / §45 / §78

 TAG (Tagesbetreuungsausbaugesetz) §22, §22a, §23, §24, §69, Abs.5+6,
§74a
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Erstes Kapitel
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung,
Jugendhilfe
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der
Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre
Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1
insbesondere
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
fördern und dazu beitragen,
Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung
beraten und unterstützen,
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen
und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche
Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

Auftrag der
Kindertagesstätten

§ 2 Aufgaben der Jugendhilfe
(1) Die Jugendhilfe umfaßt Leistungen und andere Aufgaben
zugunsten junger Menschen und Familien.
(2) Leistungen der Jugendhilfe sind:
1. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des
erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§§ 11 bis 14),
2. Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis
21),
3. Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
in Tagespflege (§§ 22 bis 25),
4. Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen (§§ 27 bis 35, 36,
37, 39, 40),
5. Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und
ergänzende Leistungen (§§ 35a bis 37, 39, 40),
6. Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung (§ 41).
(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe sind
1. die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42),
2. (weggefallen)
3. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der
Pflegeerlaubnis (§§ 43, 44),
4. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis
für den Betrieb einer Einrichtung sowie die Erteilung nachträglicher
Auflagen und die damit verbundenen Aufgaben (§§ 45 bis 47, 48a),
5. die Tätigkeitsuntersagung (§§ 48, 48a),
6. die Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den
Familiengerichten (§ 50),
7. die Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind
(§ 51),
8. die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§
52),
9. die Beratung und Unterstützung von Müttern bei
Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von
Unterhaltsansprüchen sowie von Pflegern und Vormündern (§§ 52a,
53),
10. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis
zur Übernahme von Vereinsvormundschaften (§ 54),
11. Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und

Aufgaben der öffentlichen
Jugendhilfe

Angebote zur Förderung
von Kindern in
Tageseinrichtungen und in
Tagespflege

Die Erteilung, der Widerruf
und die Zurücknahme der
Pflegeerlaubnis
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Gegenvormundschaft des Jugendamts (§§ 55 bis 58),
12. Beurkundung und Beglaubigung (§ 59),
13. die Aufnahme von vollstreckbaren Urkunden (§ 60).

§ 3 Freie und öffentliche Jugendhilfe
(1) Die Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch die Vielfalt von
Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen und die Vielfalt von
Inhalten, Methoden und Arbeitsformen.
(2) Leistungen der Jugendhilfe werden von Trägern der freien
Jugendhilfe und von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe erbracht.
Leistungsverpflichtungen, die durch dieses Buch begründet werden,
richten sich an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe.
(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe werden von Trägern der
öffentlichen Jugendhilfe wahrgenommen. Soweit dies ausdrücklich
bestimmt ist, können Träger der freien Jugendhilfe
diese Aufgaben wahrnehmen oder mit ihrer Ausführung betraut
werden.

Verhältnis von freien und
öffentlichen Trägern

§ 4 Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit
der freien Jugendhilfe
(1) Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum
Wohl junger Menschen und ihrer Familien partnerschaftlich
zusammenarbeiten. Sie hat dabei die Selbständigkeit der freien
Jugendhilfe in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben sowie
in der Gestaltung ihrer Organisationsstruktur zu achten.
(2) Soweit geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen
von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden
oder rechtzeitig geschaffen werden können, soll die öffentliche
Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen.
(3) Die öffentliche Jugendhilfe soll die freie Jugendhilfe nach
Maßgabe dieses Buches fördern und dabei die verschiedenen
Formen der Selbsthilfe stärken.

Verhältnis von freien und
öffentlichen Trägern

§ 5 Wunsch- und Wahlrecht
(1) Die Leistungsberechtigten haben das Recht, zwischen

Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger zu wählen und
Wünsche hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern.
Sie sind auf dieses Recht hinzuweisen.
(2) Der Wahl und den Wünschen soll entsprochen werden, sofern
dies nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist.
Wünscht der Leistungsberechtigte die Erbringung einer in § 78a
genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger keine
Vereinbarungen nach § 78b bestehen, so soll der Wahl nur
entsprochen werden, wenn die Erbringung der Leistung in dieser
Einrichtung im Einzelfall oder nach Maßgabe des Hilfeplanes
(§ 36) geboten ist.

Wunsch- + Wahlrecht der
Eltern

§ 6 Geltungsbereich
(1) Leistungen nach diesem Buch werden jungen Menschen,

Müttern, Vätern und Personensorgeberechtigten von Kindern und
Jugendlichen gewährt, die ihren tatsächlichen Aufenthalt im Inland
haben. Für die Erfüllung anderer Aufgaben gilt Satz 1 entsprechend.
Umgangsberechtigte haben unabhängig von ihrem tatsächlichen
Aufenthalt Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der
Ausübung des Umgangsrechts, wenn das Kind oder der Jugendliche
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat.
(2) Ausländer können Leistungen nach diesem Buch nur
beanspruchen, wenn sie rechtmäßig oder aufgrund einer
ausländerrechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland haben. Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Wem wird was gewährt?
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(3) Deutschen können Leistungen nach diesem Buch auch gewährt
werden, wenn sie ihren Aufenthalt im Ausland haben und soweit sie
nicht Hilfe vom Aufenthaltsland erhalten.
(4) Regelungen des über- und zwischenstaatlichen Rechts bleiben
unberührt.

§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem

Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der
öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in geeigneter Weise
auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor
dem Familiengericht, dem Vormundschaftsgericht und dem
Verwaltungsgericht hinzuweisen.
(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen
Angelegenheiten der Erziehung und Entwicklung an das Jugendamt
zu wenden.
(3) Kinder und Jugendliche können ohne Kenntnis des
Personensorgeberechtigten beraten werden, wenn die Beratung
aufgrund einer Not- und Konfliktlage erforderlich ist und solange
durch die Mitteilung an den Personensorgeberechtigten der
Beratungszweck vereitelt würde.

Partizipation

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die
Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so
hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer
Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten
sowie das Kind oder der
Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz
des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Hält
das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von
Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den
Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten
anzubieten.
(2) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und
Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist
sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach
Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der
Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene
Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die Verpflichtung
aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den
Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für
erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die
angenommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die
Gefährdung abzuwenden.
(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für
erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn
die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten
nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des
Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr
und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden,
so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den
Jugendlichen in Obhut zu nehmen.
(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden
anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe
oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die
Inanspruchnahme durch die Personensorgeberechtigten oder die
Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden
erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die
Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die

Kindeswohlgefährdung
„Gewichtige Anhaltspunkte“
sind derzeit vom Gesetzgeber
nicht definiert.

Achtung!
Inhalt der Vereinbarung auf
Datenschutz EKD + § 203
StGB überprüfen.

Die „insoweit erfahrene
Fachkraft“
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anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst
ein.

§ 9 Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung
von Mädchen und Jungen
Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der
Aufgaben sind
1. die von den Personensorgeberechtigten bestimmte Grundrichtung
der Erziehung sowie die Rechte der Personensorgeberechtigten und
des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bestimmung der
religiösen Erziehung zu beachten,
2. die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des
Kindes oder des Jugendlichen zu selbständigem,
verantwortungsbewußtem Handeln sowie die jeweiligen besonderen
sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger
Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen,
3. die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu
berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die
Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern.

Erziehungsauftrag:
 religiöse Erziehung
 Autonomie
 Soziale und

kulturelle
Bedürfnisse

 Mädchen und
Jungen

Dritter Abschnitt
Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen und in Kindertagespflege

§ 22 Grundsätze der Förderung

§22a

(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für
einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen
gefördert werden. Kindertagespflege wird von einer geeigneten
Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des
Personensorgeberechtigten geleistet. Das Nähere über die
Abgrenzung von Tageseinrichtungen und Kindertagespflege regelt
das Landesrecht. Es kann auch regeln, dass Kindertagespflege in
anderen geeigneten Räumen geleistet wird.
(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen
1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und
ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung
besser miteinander vereinbaren zu können.
(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und
Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale,
körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die
Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung
soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und
sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und
Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische
Herkunft berücksichtigen.

Förderung in Tageseinrichtungen
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der
Förderung in ihren Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen
sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu gehören
die Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption
als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags sowie der
Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur Evaluation der Arbeit
in den Einrichtungen.
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass
die Fachkräfte in ihren Einrichtungen zusammenarbeiten

Definition
Tageseinrichtung/
Tagespflege

Auftrag Tageseinrichtung/
Tagespflege

Auftrag zur Konzeptions- und
/Qualitätsentwicklung
/Evaluation
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1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum
Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des
Erziehungsprozesses,
2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und
Initiativen im Gemeinwesen, insbesondere solchen der
Familienbildung und -beratung,
3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die
Schule zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern in Horten
und altersgemischten Gruppen zu unterstützen.
Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in
wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und
Betreuung zu beteiligen.
(3) Das Angebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den
Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren. Werden
Einrichtungen in den Ferienzeiten geschlossen, so hat der Träger der
öffentlichen Jugendhilfe für die Kinder, die nicht von den
Erziehungsberechtigten betreut werden können, eine anderweitige
Betreuungsmöglichkeit sicherzustellen.
(4) Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf
dies zulässt, in Gruppen gemeinsam gefördert werden. Zu diesem
Zweck sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den
Trägern der Sozialhilfe bei der Planung, konzeptionellen
Ausgestaltung und Finanzierung des Angebots zusammenarbeiten.
(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Realisierung
des Förderungsauftrages nach Maßgabe der Absätze 1 bis 4 in den
Einrichtungen anderer Träger durch geeignete Maßnahmen
sicherstellen.

Zusammenarbeit mit Eltern +
Dritten

Beteiligungsrecht der Eltern

Bedarfsgerechtes Angebot

Integration von Kinder mit
und ohne Behinderung
(siehe auch §35a SGB VIII
und BSHG §39ff)

§ 23 Förderung in Kindertagespflege
(1) Die Förderung in Kindertagespflege nach Maßgabe von § 24
umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten
Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der
erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren fachliche
Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die
Gewährung einer laufenden Geldleistung.
(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1 umfasst
1. die Erstattung angemessener Kosten, die der Tagespflegeperson
für den Sachaufwand entstehen,
2. einen angemessenen Beitrag zur Anerkennung ihrer
Förderungsleistung und
3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu
einer Unfallversicherung sowie die hälftige Erstattung
nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen
Alterssicherung der Tagespflegeperson. Die Höhe der laufenden
Geldleistung wird vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe
festgelegt, soweit Landesrecht nicht etwas anderes bestimmt. Über
die Gewährung einer Geldleistung an unterhaltspflichtige Personen
entscheidet der Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach
pflichtgemäßem Ermessen.
(3) Geeignet im Sinne von Absatz 1 sind Personen, die sich durch
ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft
mit Erziehungsberechtigten und anderen Tagespflegepersonen
auszeichnen und über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. Sie
sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der
Kindertagespflege verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen
erworben oder in anderer Weise nachgewiesen haben.
(4) Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen haben
Anspruch auf Beratung in allen Fragen der Kindertagespflege. Für
Ausfallzeiten einer Tagespflegeperson ist rechtzeitig eine
andere Betreuungsmöglichkeit für das Kind sicherzustellen.
Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten,

Rahmenbedingungen
Tagespflege
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unterstützt und gefördert werden.

§ 24 Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen und
Kindertagespflege
(1) Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum
Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die
Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass
für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an
Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in Kindertagespflege
zur Verfügung steht.
(2) Für Kinder im Alter unter drei Jahren und im schulpflichtigen
Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in
Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten.
(3) Für Kinder im Alter unter drei Jahren sind mindestens Plätze in
Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten, wenn
1. die Erziehungsberechtigten oder, falls das Kind nur mit einem
Erziehungsberechtigten zusammenlebt, diese Person einer
Erwerbstätigkeit nachgehen oder eine Erwerbstätigkeit
aufnehmen, sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der
Schulausbildung oder Hochschulausbildung befinden oder an
Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Vierten
Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt teilnehmen
oder
2. ohne diese Leistung eine ihrem Wohl entsprechende Förderung
nicht gewährleistet ist; die §§ 27 bis 34 bleiben unberührt. Der
Umfang der täglichen Betreuungszeit richtet sich nach dem
individuellen Bedarf im Hinblick auf die in Satz 1 genannten
Kriterien.
(4) Die Jugendämter oder die von ihnen beauftragten Stellen sind
verpflichtet, Eltern oder Elternteile, die Leistungen nach Absatz 1
oder 2 in Anspruch nehmen wollen, über das Platzangebot im
örtlichen Einzugsbereich und die pädagogische Konzeption der
Einrichtungen zu informieren und sie bei der Auswahl zu beraten.
Landesrecht kann bestimmen, dass Eltern das
Jugendamt oder die beauftragte Stelle innerhalb einer bestimmten
Frist vor der beabsichtigten Inanspruchnahme der Leistung in
Kenntnis setzen.
(5) Geeignete Tagespflegepersonen im Sinne von § 23 Abs. 3
können auch vermittelt werden, wenn die Voraussetzungen nach
Absatz 3 nicht vorliegen. In diesem Fall besteht die Pflicht zur
Gewährung einer laufenden Geldleistung nach § 23 Abs. 1 nicht;
Aufwendungen nach § 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 können erstattet
werden.
(6) Weitergehendes Landesrecht bleibt unberührt.

Rechtsanspruch auf einen
Tageseinrichtungsplatz

Bedarfsgerechtes Angebot
für Kinder unter 3 Jahren +
schulpflichtige Kinder

§24a Übergangsregelung für die Ausgestaltung des
Förderungsangebots
(1) Kann am 1. Januar 2005 in einem Land das für die Erfüllung

der Verpflichtung nach § 24 Abs. 2 bis 6 erforderliche Angebot
nicht gewährleistet werden, so können die Träger der
öffentlichen Jugendhilfe beschließen, dass die Verpflichtung nach §
24 Abs. 2 bis 6 erst ab einem späteren Zeitpunkt, spätestens ab dem
1. Oktober 2010 erfüllt wird.
(2) In diesem Fall sind die örtlichen Träger im Rahmen ihrer
Jugendhilfeplanung verpflichtet,
1. für den Übergangszeitraum jährliche Ausbaustufen zur Schaffung
eines bedarfsgerechten Angebots zu beschließen und
2. jährlich zum 15. März jeweils den aktuellen Bedarf zu ermitteln
und den erreichten Ausbaustand festzustellen.
(3) Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag jährlich

Bedarfsgerechtes Angebot
für Kinder unter 3 Jahren
und schulpflichtige Kinder
bis spätesten 2010
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einen Bericht über den Stand des Ausbaus nach Absatz 2
vorzulegen.
(4) Solange das erforderliche Angebot noch nicht zur Verfügung
steht, sind bei der Vergabe der neu geschaffenen Plätze
1. Kinder, deren Wohl nicht gesichert ist, und
2. Kinder, deren Eltern oder alleinerziehende Elternteile eine
Ausbildung oder Erwerbstätigkeit aufnehmen oder an einer
Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Vierten
Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
teilnehmen, besonders zu berücksichtigen.

Vierter Abschnitt
Zweiter Unterabschnitt
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte
Kinder und Jugendliche

§35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
und Jugendliche
(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf

Eingliederungshilfe, wenn
1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als
sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand
abweicht, und
2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt
ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Von einer
seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieses Buches sind Kinder
oder Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. § 27 Abs. 4 gilt entsprechend.
(1a) Hinsichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die
Stellungnahme
1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -
psychotherapie,
2. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder
3. eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der
über besondere Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen
bei Kindern und Jugendlichen verfügt, einzuholen. Die
Stellungnahme ist auf der Grundlage der Internationalen
Klassifikation der Krankheiten in der vom Deutschen Institut für
medizinische Dokumentation und Information herausgegebenen
deutschen Fassung zu erstellen. Dabei ist auch darzulegen, ob die
Abweichung Krankheitswert hat oder auf einer Krankheit beruht.
Die Hilfe soll nicht von der Person oder dem Dienst oder der
Einrichtung, der die Person angehört, die die Stellungnahme abgibt,
erbracht werden.
(2) Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall
1. in ambulanter Form,
2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären
Einrichtungen,
3. durch geeignete Pflegepersonen und
4. in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen
Wohnformen geleistet.
(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des
Personenkreises sowie die Art der Leistungen richten sich nach § 53
Abs. 3 und 4 Satz 1, den §§ 54, 56 und 57 des Zwölften
Buches, soweit diese Bestimmungen auch auf seelisch behinderte
oder von einer solchen Behinderung bedrohte Personen Anwendung
finden.

Anspruch auf Integration
Anerkennungsverfahren
von Kindern mit seelischer
Behinderung

Integration von Kindern
mit Behinderung, s. §22a
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(4) Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, so sollen
Einrichtungen, Dienste und Personen in Anspruch genommen
werden, die geeignet sind, sowohl die Aufgaben der
Eingliederungshilfe zu erfüllen als auch den erzieherischen Bedarf
zu decken. Sind heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, die noch
nicht im schulpflichtigen Alter sind, in Tageseinrichtungen für
Kinder zu gewähren und läßt der Hilfebedarf es zu, so sollen
Einrichtungen in Anspruch genommen werden, in denen behinderte
und nichtbehinderte Kinder gemeinsam betreut werden.

Drittes Kapitel
Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Zweiter Abschnitt
Schutz von Kindern und Jugendlichen in
Familienpflege und in Einrichtungen

§ 43 Erlaubnis zur Kindertagespflege
(1) Wer Kinder außerhalb ihrer Wohnung in anderen Räumen

während des Tages mehr als 15 Stunden wöchentlich gegen Entgelt
länger als drei Monate betreuen will (Tagespflegeperson),
bedarf der Erlaubnis.
(2) Die Erlaubnis wird erteilt, wenn die Person für die
Kindertagespflege geeignet ist. Geeignet im Sinne des Satzes 1 sind
Personen, die
1. sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und
Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten und anderen
Tagespflegepersonen auszeichnen und
2. über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. Sie sollen über
vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der
Kindertagespflege verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen
erworben oder in anderer Weise nachgewiesen haben.
(3) Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von bis zu fünf fremden
Kindern. Sie ist auf fünf Jahre befristet. Die
Kindertagespflegeperson hat das Jugendamt über wichtige
Ereignisse zu unterrichten, die für die Betreuung des oder der
Kinder bedeutsam sind.
(4) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es kann die Zahl der zu
betreuenden Kinder weiter einschränken oder vorsehen, dass die
Erlaubnis im Einzelfall für weniger als fünf Kinder erteilt werden
kann.

Rahmenbedingungen
Tagespflege

§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung
(1) Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder oder Jugendliche
ganztägig oder für einen Teil des Tages betreut werden oder
Unterkunft erhalten, bedarf für den Betrieb der Einrichtung der
Erlaubnis. Einer Erlaubnis bedarf nicht, wer
1. eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine Jugendbildungseinrichtung,
eine Jugendherberge oder ein Schullandheim betreibt,
2. ein Schülerheim betreibt, das landesgesetzlich der Schulaufsicht
untersteht,
3. eine Einrichtung betreibt, die außerhalb der Jugendhilfe liegende
Aufgaben für Kinder oder Jugendliche wahrnimmt, wenn für sie
eine entsprechende gesetzliche Aufsicht besteht oder
im Rahmen des Hotel- und Gaststättengewerbes der Aufnahme von
Kindern oder Jugendlichen dient.
(2) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.

Betriebserlaubnis
Tageseinrichtung
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Sie ist zu versagen, wenn
1. die Betreuung der Kinder oder der Jugendlichen durch geeignete
Kräfte nicht gesichert ist oder
2. in sonstiger Weise das Wohl der Kinder oder der Jugendlichen in
der Einrichtung nicht gewährleistet ist; dies ist insbesondere dann
anzunehmen, wenn bei der Förderung von Kindern und
Jugendlichen in Einrichtungen
a) ihre gesellschaftliche und sprachliche Integration oder
b) die gesundheitliche Vorsorge und medizinische Betreuung
erschwert wird.
Der Träger der Einrichtung soll mit dem Antrag die Konzeption der
Einrichtung vorlegen. Über die Voraussetzungen der Eignung sind
Vereinbarungen mit den Trägern der Einrichtungen
anzustreben. Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder zu widerrufen,
wenn das Wohl der Kinder oder der Jugendlichen in der Einrichtung
gefährdet und der Träger der Einrichtung nicht bereit oder in der
Lage ist, die Gefährdung abzuwenden. Zur Sicherung des Wohls der
Kinder und der Jugendlichen können auch nachträgliche Auflagen
erteilt werden. Widerspruch und
Anfechtungsklage gegen die Rücknahme oder den Widerruf der
Erlaubnis haben keine aufschiebende Wirkung.
(3) Sind in einer Einrichtung Mängel festgestellt worden, so soll die
zuständige Behörde zunächst den Träger der Einrichtung über die
Möglichkeiten zur Abstellung der Mängel beraten. Wenn die
Abstellung der Mängel Auswirkungen auf Entgelte oder
Vergütungen nach § 75 des Zwölften Buches haben kann, so ist der
Träger der Sozialhilfe an der Beratung zu beteiligen, mit
dem Vereinbarungen nach dieser Vorschrift bestehen. Werden
festgestellte Mängel nicht abgestellt, so können den Trägern der
Einrichtung Auflagen erteilt werden, die zur Beseitigung einer
eingetretenen oder Abwendung einer drohenden Beeinträchtigung
oder Gefährdung des Wohls der Kinder oder Jugendlichen
erforderlich sind. Wenn sich die Auflage auf Entgelte oder
Vergütungen nach § 75 des Zwölften Buches auswirkt, so
entscheidet über die Erteilung die zuständige Behörde nach
Anhörung des Trägers der Sozialhilfe, mit dem Vereinbarungen
nach dieser Vorschrift bestehen. Die Auflage ist nach Möglichkeit
in Übereinstimmung mit Vereinbarungen nach den §§ 75 bis 80 des
Zwölften Buches auszugestalten.
(4) Besteht für eine erlaubnispflichtige Einrichtung eine Aufsicht
nach anderen Rechtsvorschriften, so hat die zuständige Behörde ihr
Tätigwerden zuvor mit der anderen Behörde abzustimmen. Sie hat
den Träger der Einrichtung rechtzeitig auf weitergehende
Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften hinzuweisen.

Antrag und Konzeption der
Einrichtung vorlegen

Mängel in der Einrichtung

§ 46 Örtliche Prüfung
(1) Die zuständige Behörde soll nach den Erfordernissen des

Einzelfalls an Ort und Stelle überprüfen, ob die Voraussetzungen für
die Erteilung der Erlaubnis weiterbestehen. Der Träger
der Einrichtung soll bei der örtlichen Prüfung mitwirken. Sie soll
das Jugendamt und einen zentralen Träger der freien Jugendhilfe,
wenn diesem der Träger der Einrichtung angehört, an der
Überprüfung beteiligen.
(2) Die von der zuständigen Behörde mit der Überprüfung der
Einrichtung beauftragten Personen sind berechtigt, die für die
Einrichtung benutzten Grundstücke und Räume, soweit diese nicht
einem Hausrecht der Bewohner unterliegen, während der Tageszeit
zu betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen, sich
mit den Kindern und Jugendlichen in
Verbindung zu setzen und die Beschäftigten zu befragen. Zur
Abwehr von Gefahren für das Wohl der Kinder und der

Grundlage für Begehung
durch Behörden
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Jugendlichen können die Grundstücke und Räume auch außerhalb
der in Satz 1 genannten Zeit und auch, wenn sie zugleich einem
Hausrecht der Bewohner unterliegen, betreten werden. Der Träger
der Einrichtung hat die Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 zu
dulden.

§ 47 Meldepflichten
Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat der
zuständigen Behörde
1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von Name und Anschrift des
Trägers, Art und Standort der Einrichtung, der Zahl der verfügbaren
Plätze sowie der Namen und der beruflichen
Ausbildung des Leiters und der Betreuungskräfte sowie
2. die bevorstehende Schließung der Einrichtung unverzüglich
anzuzeigen. Änderungen der in Nummer 1 bezeichneten Angaben
sowie der Konzeption sind der zuständigen Behörde unverzüglich,
die Zahl der belegten Plätze ist jährlich einmal zu melden.

Meldepflicht des Trägers

Viertes Kapitel
Schutz von Sozialdaten

§ 61 Anwendungsbereich
(1) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung und
Verwendung in der Jugendhilfe gelten § 35 des Ersten Buches, §§
67 bis 85a des Zehnten Buches sowie die nachfolgenden
Vorschriften. Sie gelten für alle Stellen des Trägers der öffentlichen
Jugendhilfe, soweit sie Aufgaben nach diesem Buch wahrnehmen.
Für die Wahrnehmung von Aufgaben nach diesem
Buch durch kreisangehörige Gemeinden und Gemeindeverbände,
die nicht örtliche Träger sind, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.
(2) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung und
Verwendung im Rahmen der Tätigkeit des Jugendamts als
Amtspfleger, Amtsvormund, Beistand und Gegenvormund gilt nur §
68.
(3) Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der freien
Jugendhilfe in Anspruch genommen, so ist sicherzustellen, daß der
Schutz der personenbezogenen Daten bei der Erhebung und
Verwendung in entsprechender Weise gewährleistet ist.

Datenschutz

§ 62 Datenerhebung
(1) Sozialdaten dürfen nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis zur
Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist.
(2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Er ist über die
Rechtsgrundlage der Erhebung sowie die Zweckbestimmungen der
Erhebung und Verwendung aufzuklären, soweit diese nicht
offenkundig sind.
(3) Ohne Mitwirkung des Betroffenen dürfen Sozialdaten nur
erhoben werden, wenn
1. eine gesetzliche Bestimmung dies vorschreibt oder erlaubt oder
2. ihre Erhebung beim Betroffenen nicht möglich ist oder die
jeweilige Aufgabe ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen
erfordert, die Kenntnis der Daten aber erforderlich ist für
a) die Feststellung der Voraussetzungen oder für die Erfüllung einer
Leistung nach diesem Buch oder
b) die Feststellung der Voraussetzungen für die Erstattung einer
Leistung nach § 50 des Zehnten Buches oder
c) die Wahrnehmung einer Aufgabe nach den §§ 42 bis 48a und
nach § 52 oder

Rahmen für Datenerhebung
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d) die Erfüllung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung
nach § 8a oder
3. die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen
Aufwand erfordern würde und keine Anhaltspunkte dafür bestehen,
daß schutzwürdige Interessen des Betroffenen
beeinträchtigt werden oder
4. die Erhebung bei dem Betroffenen den Zugang zur Hilfe ernsthaft
gefährden würde.
(4) Ist der Betroffene nicht zugleich Leistungsberechtigter oder
sonst an der Leistung beteiligt, so dürfen die Daten auch beim
Leistungsberechtigten oder einer anderen Person, die sonst an der
Leistung beteiligt ist, erhoben werden, wenn die Kenntnis der Daten
für die Gewährung einer Leistung nach diesem Buch notwendig ist.
Satz 1 gilt bei der Erfüllung anderer Aufgaben im
Sinne des § 2 Abs. 3 entsprechend.

§ 63 Datenspeicherung
(1) Sozialdaten dürfen gespeichert werden, soweit dies für die
Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist.
(2) Daten, die zur Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben der
öffentlichen Jugendhilfe erhoben worden sind, dürfen nur
zusammengeführt werden, wenn und solange dies wegen eines
unmittelbaren Sachzusammenhangs erforderlich ist. Daten, die zu
Leistungszwecken im Sinne des § 2 Abs. 2 und Daten, die für
andere Aufgaben im Sinne des § 2 Abs. 3 erhoben worden
sind, dürfen nur zusammengeführt werden, soweit dies zur
Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist.

Rahmen für
Datenspeicherung

Kann bei
Beobachtungsdokumentation
relevant sein!

§ 64 Datenübermittlung und -nutzung
(1) Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt
werden, zu dem sie erhoben worden sind.
(2) Eine Übermittlung für die Erfüllung von Aufgaben nach § 69
des Zehnten Buches ist abweichend von Absatz 1 nur zulässig,
soweit dadurch der Erfolg einer zu gewährenden Leistung nicht in
Frage gestellt wird.
(2a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft, die der
verantwortlichen Stelle nicht angehört, sind die Sozialdaten zu
anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit die
Aufgabenerfüllung dies zulässt.
(3) Sozialdaten dürfen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe
zum Zwecke der Planung im Sinne des § 80 gespeichert oder
genutzt werden; sie sind unverzüglich zu anonymisieren.

Rahmen für
Datenübermittlung +
Datennutzung

§ 65 Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen
und erzieherischen Hilfe
(1) Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen
Jugendhilfe zum Zweck persönlicher und erzieherischer Hilfe
anvertraut worden sind, dürfen von diesem nur weitergegeben
werden
1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder
2. dem Vormundschafts- oder dem Familiengericht zur Erfüllung
der Aufgaben nach § 8a Abs.
3, wenn angesichts einer Gefährdung des Wohls eines Kindes oder
eines Jugendlichen ohne diese Mitteilung eine für die Gewährung
von Leistungen notwendige gerichtliche Entscheidung nicht
ermöglicht werden könnte, oder
3. dem Mitarbeiter, der auf Grund eines Wechsels der
Fallzuständigkeit im Jugendamt oder eines Wechsels der örtlichen
Zuständigkeit für die Gewährung oder Erbringung der Leistung
verantwortlich ist, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung des

Datenschutz /
Datenweitergabe
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Kindeswohls gegeben sind und die Daten für eine Abschätzung des
Gefährdungsrisikos notwendig sind, oder
4. an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des
Gefährdungsrisikos nach § 8a hinzugezogen werden; § 64 Abs. 2a
bleibt unberührt, oder
5. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Abs. 1
oder 3 des Strafgesetzbuches genannten Personen dazu befugt wäre.
Gibt der Mitarbeiter anvertraute Sozialdaten weiter, so dürfen sie
vom Empfänger nur zu dem Zweck weitergegeben werden, zu dem
er diese befugt erhalten hat.
(2) § 35 Abs. 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein
behördeninternes Weitergabeverbot nach Absatz 1 besteht.

Fünftes Kapitel
Träger der Jugendhilfe, Zusammenarbeit,
Gesamtverantwortung
Erster Abschnitt
Träger der öffentlichen Jugendhilfe

§72a Persönliche Eignung
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen hinsichtlich der
persönlichen Eignung im Sinne des § 72 Abs. 1 insbesondere
sicherstellen, dass sie keine Personen beschäftigen oder vermitteln,
die rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis
174c, 176 bis 181a, 182 bis 184e oder § 225 des Strafgesetzbuches
verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der
Einstellung und in regelmäßigen Abständen von den zu
beschäftigenden Personen ein
Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 des
Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. Durch
Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten
sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe auch sicherstellen,
dass diese keine Personen nach Satz 1 beschäftigen.

Verpflichtung zur
Einholung eines
Führungszeugnisses des
Erziehungspersonals

Zweiter Abschnitt
Zusammenarbeit mit der freien Jugendhilfe,
ehrenamtliche Tätigkeit

§74a Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder
Die Finanzierung von Tageseinrichtungen regelt das Landesrecht.
Die Erhebung von Teilnahmebeiträgen nach § 90 bleibt unberührt.

Finanzierungsgrundlage

§ 77 Vereinbarungen über die Höhe der Kosten
Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der freien
Jugendhilfe in Anspruch genommen, so sind Vereinbarungen über
die Höhe der Kosten der Inanspruchnahme zwischen der
öffentlichen und der freien Jugendhilfe anzustreben. Das Nähere
regelt das Landesrecht. Die §§ 78a bis 78g bleiben unberührt.

Finanzierungsgrundlage

§ 78 Arbeitsgemeinschaften
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Bildung von
Arbeitsgemeinschaften anstreben, in denen neben ihnen die
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie die Träger
geförderter Maßnahmen vertreten sind. In den
Arbeitsgemeinschaften soll darauf hingewirkt werden, daß die

Arbeitsgemeinschaften zur
Kooperation zwischen
öffentlicher Jugendhilfe
und freien Trägern
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geplanten Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden und sich
gegenseitig ergänzen.

Dritter Abschnitt
Vereinbarungen über Leistungsangebote,
Entgelte und Qualitätsentwicklung

§78a Anwendungsbereich
(1) Die Regelungen der §§ 78b bis 78g gelten für die Erbringung

von
…
5. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und
Jugendliche in
a) anderen teilstationären Einrichtungen (§ 35a Abs. 2 Nr. 2
Alternative 2),
…
(2) Landesrecht kann bestimmen, daß die §§ 78b bis 78g auch für
andere Leistungen nach diesem Buch sowie für vorläufige
Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42)
gelten.

Leistungsangebote zur
Eingliederungshilfe seelisch
behinderter Kinder

§42: „Inobhutnahme von
Kindern und Jugendlichen“

§78b Voraussetzungen für die Übernahme des
Leistungsentgelts
(1) Wird die Leistung ganz oder teilweise in einer Einrichtung
erbracht, so ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur
Übernahme des Entgelts gegenüber dem Leistungsberechtigten
verpflichtet, wenn mit dem Träger der Einrichtung oder seinem
Verband Vereinbarungen über
1. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungsangebote
(Leistungsvereinbarung),
2. differenzierte Entgelte für die Leistungsangebote und die
betriebsnotwendigen Investitionen (Entgeltvereinbarung) und
3. Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der
Leistungsangebote sowie über geeignete Maßnahmen zu ihrer
Gewährleistung (Qualitätsentwicklungsvereinbarung)
abgeschlossen worden sind.
(2) Die Vereinbarungen sind mit den Trägern abzuschließen, die
unter Berücksichtigung der Grundsätze der Leistungsfähigkeit,
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zur Erbringung der Leistung
geeignet sind.
…
(3) Ist eine der Vereinbarungen nach Absatz 1 nicht abgeschlossen,
so ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Übernahme des
Leistungsentgelts nur verpflichtet, wenn dies
insbesondere nach Maßgabe der Hilfeplanung (§ 36) im Einzelfall
geboten ist.

Qualität der
Leistungsangebote

§78c Inhalt der Leistungs- und Entgeltvereinbarungen
(1) Die Leistungsvereinbarung muß die wesentlichen
Leistungsmerkmale, insbesondere
1. Art, Ziel und Qualität des Leistungsangebots,
2. den in der Einrichtung zu betreuenden Personenkreis,
3. die erforderliche sächliche und personelle Ausstattung,
4. die Qualifikation des Personals sowie
5. die betriebsnotwendigen Anlagen der Einrichtung festlegen. In
die Vereinbarung ist aufzunehmen, unter welchen Voraussetzungen
der Träger der Einrichtung sich zur Erbringung von Leistungen
verpflichtet. Der Träger muß gewährleisten, daß
die Leistungsangebote zur Erbringung von Leistungen nach § 78a

Inhalte der Leistungs- und
Entgeltvereinbarungen
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Abs. 1 geeignet sowie ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich
sind.
(2) Die Entgelte müssen leistungsgerecht sein. Grundlage der
Entgeltvereinbarung sind die in der
Leistungs- und der Qualitätsentwicklungsvereinbarung festgelegten
Leistungs- und Qualitätsmerkmale. Eine Erhöhung der Vergütung
für Investitionen kann nur dann verlangt
werden, wenn der zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe
der Investitionsmaßnahme vorher zugestimmt hat. Förderungen aus
öffentlichen Mitteln sind anzurechnen.

§78d Vereinbarungszeitraum
(1) Die Vereinbarungen nach § 78b Abs. 1 sind für einen
zukünftigen Zeitraum (Vereinbarungszeitraum) abzuschließen.
Nachträgliche Ausgleiche sind nicht zulässig.
(2) Die Vereinbarungen treten zu dem darin bestimmten Zeitpunkt
in Kraft. Wird ein Zeitpunkt
nicht bestimmt, so werden die Vereinbarungen mit dem Tage ihres
Abschlusses wirksam. Eine Vereinbarung, die vor diesen Zeitpunkt
zurückwirkt, ist nicht zulässig; dies gilt nicht für
Vereinbarungen vor der Schiedsstelle für die Zeit ab Eingang des
Antrages bei der Schiedsstelle. Nach Ablauf des
Vereinbarungszeitraums gelten die vereinbarten Vergütungen bis
zum Inkrafttreten neuer Vereinbarungen weiter.
(3) Bei unvorhersehbaren wesentlichen Veränderungen der
Annahmen, die der Entgeltvereinbarung zugrunde lagen, sind die
Entgelte auf Verlangen einer Vertragspartei für den laufenden
Vereinbarungszeitraum neu zu verhandeln. Die Absätze 1 und 2
gelten entsprechend.
(4) Vereinbarungen über die Erbringung von Leistungen nach § 78a
Abs. 1, die vor dem 1. Januar 1999 abgeschlossen worden sind,
gelten bis zum Inkrafttreten neuer Vereinbarungen
weiter.

§78e Örtliche Zuständigkeit für den Abschluß von
Vereinbarungen
(1) Soweit Landesrecht nicht etwas anderes bestimmt, ist für den
Abschluß von Vereinbarungen nach § 78b Abs. 1 der örtliche
Träger der Jugendhilfe zuständig, in dessen Bereich die
Einrichtung gelegen ist. Die von diesem Träger abgeschlossenen
Vereinbarungen sind für alle örtlichen Träger bindend.
(2) Werden in der Einrichtung Leistungen erbracht, für deren
Gewährung überwiegend ein anderer örtlicher Träger zuständig ist,
so hat der nach Absatz 1 zuständige Träger diesen Träger
zu hören.
(3) Die kommunalen Spitzenverbände auf Landesebene und die
Verbände der Träger der freien Jugendhilfe sowie die
Vereinigungen sonstiger Leistungserbringer im jeweiligen Land
können regionale oder landesweite Kommissionen bilden. Die
Kommissionen können im Auftrag der Mitglieder der in Satz 1
genannten Verbände und Vereinigungen Vereinbarungen nach §
78b Abs. 1 schließen. Landesrecht kann die Beteiligung der für die
Wahrnehmung der Aufgaben nach § 85 Abs. 2 Nr. 5 und 6
zuständigen Behörde vorsehen.

§78f Rahmenverträge
Die kommunalen Spitzenverbände auf Landesebene schließen mit
den Verbänden der Träger der freien Jugendhilfe und den
Vereinigungen sonstiger Leistungserbringer auf Landesebene
Rahmenverträge über den Inhalt der Vereinbarungen nach § 78b
Abs. 1. Die für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 85 Abs. 2
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Nr. 5 und 6 zuständigen Behörden sind zu beteiligen.

§78g Schiedsstelle
1) In den Ländern sind Schiedsstellen für Streit- und Konfliktfälle

einzurichten. Sie sind mit einem unparteiischen Vorsitzenden und
mit einer gleichen Zahl von Vertretern der Träger der öffentlichen
Jugendhilfe sowie von Vertretern der Träger der Einrichtungen zu
besetzen. Der Zeitaufwand der Mitglieder ist zu entschädigen, bare
Auslagen sind zu erstatten. Für die Inanspruchnahme der
Schiedsstellen können Gebühren erhoben werden.
(2) Kommt eine Vereinbarung nach § 78b Abs. 1 innerhalb von
sechs Wochen nicht zustande, nachdem eine Partei schriftlich zu
Verhandlungen aufgefordert hat, so entscheidet die Schiedsstelle auf
Antrag einer Partei unverzüglich über die Gegenstände, über die
keine Einigung erreicht werden konnte. Gegen die Entscheidung ist
der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten gegeben. Die Klage
richtet sich gegen eine der beiden Vertragsparteien, nicht gegen die
Schiedsstelle. Einer Nachprüfung der Entscheidung in einem
Vorverfahren
bedarf es nicht.
(3) Entscheidungen der Schiedsstelle treten zu dem darin
bestimmten Zeitpunkt in Kraft. Wird ein Zeitpunkt für das
Inkrafttreten nicht bestimmt, so werden die Festsetzungen der
Schiedsstelle mit dem Tag wirksam, an dem der Antrag bei der
Schiedsstelle eingegangen ist. Die Festsetzung einer Vergütung, die
vor diesen Zeitpunkt zurückwirkt, ist nicht zulässig. Im übrigen gilt
§ 78d Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 entsprechend.
(4) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch
Rechtsverordnung das Nähere zu bestimmen über
1. die Errichtung der Schiedsstellen,
2. die Zahl, die Bestellung, die Amtsdauer und die Amtsführung
ihrer Mitglieder,
3. die Erstattung der baren Auslagen und die Entschädigung für
ihren Zeitaufwand,
4. die Geschäftsführung, das Verfahren, die Erhebung und die Höhe
der Gebühren sowie die Verteilung der Kosten und
5. die Rechtsaufsicht.

Achtes Kapitel
Kostenbeteiligung
Erster Abschnitt
Pauschalierte Kostenbeteiligung

§ 90 Pauschalierte Kostenbeteiligung
(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten
1. der Jugendarbeit nach § 11,
2. der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie nach §
16 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und 3 und
3. der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
Kindertagespflege nach den §§ 22 bis 24 können Teilnahmebeiträge
oder Kostenbeiträge festgesetzt werden. Landesrecht kann eine
Staffelung der Teilnahmebeiträge und Kostenbeiträge, die für die
Inanspruchnahme der
Tageseinrichtungen für Kinder zu entrichten sind, nach
Einkommensgruppen und Kinderzahl oder der Zahl der
Familienangehörigen vorschreiben oder selbst entsprechend
gestaffelte Beträge festsetzen. Werden die Teilnahmebeiträge oder
Kostenbeiträge nach dem Einkommen berechnet,

Finanzierungsrahmen für
Tageseinrichtung
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bleibt die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz
außer Betracht.

Neuntes Kapitel
Kinder- und Jugendhilfestatistik Grundlagen für Statistik

§98 ff und Recht auf
Erhebung. Siehe auch
Datenschutz §§61-65

§ 98 Zweck und Umfang der Erhebung
(1) Zur Beurteilung der Auswirkungen der Bestimmungen dieses
Buches und zu seiner Fortentwicklung sind laufende Erhebungen
über
1. Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen,
2. Kinder und tätige Personen in öffentlich geförderter
Kindertagespflege,
3. Plätze in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege für Kinder
unter drei Jahren für die Dauer des Übergangszeitraums nach § 24a,
4. die Empfänger
a) der Hilfe zur Erziehung,
b) der Hilfe für junge Volljährige und
c) der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und
Jugendliche,
5. Kinder und Jugendliche, zu deren Schutz vorläufige Maßnahmen
getroffen worden sind,
6. Kinder und Jugendliche, die als Kind angenommen worden sind,
7. Kinder und Jugendliche, die unter Amtspflegschaft,
Amtsvormundschaft oder Beistandschaft des Jugendamts stehen,
8. Kinder und Jugendliche, für die eine Pflegeerlaubnis erteilt
worden ist,
9. sorgerechtliche Maßnahmen,
10. mit öffentlichen Mitteln geförderte Angebote der Jugendarbeit,
11. die Einrichtungen mit Ausnahme der Tageseinrichtungen,
Behörden und Geschäftsstellen in der Jugendhilfe und die dort
tätigen Personen sowie
12. die Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen Jugendhilfe
als Bundesstatistik durchzuführen.
(2) Zur Verfolgung der gesellschaftlichen Entwicklung im Bereich
der elterlichen Sorge sind im Rahmen der Kinder- und
Jugendhilfestatistik auch laufende Erhebungen über
Sorgeerklärungen durchzuführen.

§ 99 Erhebungsmerkmale
(1) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über Hilfe zur
Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und
Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige sind
1. Kinder, Jugendliche und Familien als Empfänger von Hilfe zur
Erziehung nach den §§ 29 bis 31 sowie junge Volljährige nach § 41
gegliedert
a) nach Art des Trägers und der Hilfe, Institution oder
Personenkreis, die oder der die Hilfe angeregt hat, Monat und Jahr
des Beginns und Endes sowie Fortdauer der Hilfe und Art
des Hilfeanlasses,
b) bei Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen zusätzlich zu
den unter Buchstabe a genannten Merkmalen nach Geschlecht,
Geburtsjahr, Staatsangehörigkeit und Art des Aufenthaltes während
der Hilfe,
c) bei Familien zusätzlich zu den unter Buchstabe a genannten
Merkmalen nach Zusammensetzung der Familie,
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Staatsangehörigkeit der Eltern oder des sorgeberechtigten
Elternteils, Zahl der in und außerhalb der Familie lebenden Kinder
und Jugendlichen, Geburtsjahr des jüngsten und ältesten in der
Familie lebenden Kindes oder Jugendlichen,
2. Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, für die nach § 28, §
35a oder § 41 eine Beratung durch Beratungsdienste oder -
einrichtungen erfolgt, gegliedert
a) nach Art des Trägers und der Kontaktaufnahme zur
Beratungsstelle, Form und Schwerpunkt der Beratung und der
Therapie, Monat und Jahr des Beratungsbeginns und -endes,
Beendigungsgrund sowie Art des Beratungsanlasses,
b) bei Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen, derentwegen
die Beratung erfolgt, zusätzlich nach Geschlecht, Altersgruppe,
Staatsangehörigkeit, Zahl der Geschwister und
Art des Aufenthalts zu Beginn der Beratung,
3. Empfänger von Hilfe zur Erziehung nach den §§ 32 bis 35, von
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
nach § 35a sowie junge Volljährige nach § 41,
gegliedert
a) nach Geschlecht, Geburtsjahr, Staatsangehörigkeit,
b) nach Familienstand der Eltern oder des sorgeberechtigten
Elternteils, Sorgerechtsentzug oder Tod der Eltern, Art des
Aufenthalts sowie Schul- und Ausbildungsverhältnis vor der
Hilfegewährung,
c) nach Art der gegenwärtigen und vorangegange nen Hilfe, Monat
und Jahr des Hilfebeginns,
d) nach Form der Unterbringung während der Hilfe und
vormundschaftsrichterlicher Entscheidung zur Unterbringung,
e) bei Unterbringungswechseln während der Hilfegewährung
zusätzlich zu den unter Buchstabe a genannten Merkmalen nach
Datum des Unterbringungswechsels, bisheriger und gegenwärtiger
Form der Unterbringung sowie Art der Hilfe,
f) bei Ende einer Hilfeart zusätzlich zu den unter den Buchstaben a
bis d genannten Merkmalen nach letztem Stand des Schul- und
Ausbildungsverhältnis sowie Änderung der Form der
Unterbringung, Monat, Jahr und Ursache des Hilfeendes, Art des
anschließenden Aufenthalts; bei Unterbringung in einer Einrichtung
oder in Vollzeitpflege ferner die Zahl und Dauer der
Unterbringungen.
(2) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über vorläufige
Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sind Kinder
und Jugendliche, zu deren Schutz Maßnahmen nach § 42
getroffen worden sind, gegliedert nach
1) Art des Trägers der Maßnahme, Art der Maßnahme, Form der
Unterbringung während der Maßnahme, Institution oder
Personenkreis, die oder der die Maßnahme angeregt hat,
Zeitpunkt des Beginns und Dauer der Maßnahme, Maßnahmeanlaß,
Art der anschließenden Hilfe,
2) bei Kindern und Jugendlichen zusätzlich zu den unter Nummer 1
genannten Merkmalen nach Geschlecht, Altersgruppe,
Staatsangehörigkeit, Art des Aufenthalts vor Beginn der
Maßnahme.
(3) …
(4) …
(5) Erhebungsmerkmal bei den Erhebungen über
1. die Pflegeerlaubnis nach § 43 ist die Zahl der
Tagespflegepersonen,
2. die Pflegeerlaubnis nach § 44 ist die Zahl der Kinder und
Jugendlichen, gegliedert nach Geschlecht und Art der Pflege.
(6) …
(6a) …
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(7) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über Kinder und tätige
Personen in Tageseinrichtungen sind
1. die Einrichtungen, gegliedert nach
a) der Art des Trägers und der Rechtsform sowie besonderen
Merkmalen,
b) der Art und Zahl der verfügbaren Plätze sowie
c) der Anzahl der Gruppen,
2. für jede dort haupt- und nebenberuflich tätige Person
a) Geschlecht und Beschäftigungsumfang,
b) für das pädagogisch und in der Verwaltung tätige Personal
zusätzlich Geburtsmonat und Geburtsjahr, die Art des
Berufsausbildungsabschlusses, Stellung im Beruf und
Arbeitsbereich,
3. für die dort geförderten Kinder
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr sowie Schulbesuch,
b) Migrationshintergrund,
c) tägliche Betreuungszeit und Mittagsverpflegung,
d) erhöhter Förderbedarf.

(7a) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über Kinder in mit
öffentlichen Mitteln geförderter Kindertagespflege sowie die die
Kindertagespflege durchführenden Personen sind:
1. für jede tätige Person
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr,
b) fachpädagogischer Berufsausbildungsabschluss und
abgeschlossener Qualifizierungskurs, Anzahl der betreuten Kinder
(Betreuungsverhältnisse am Stichtag), Ort der Betreuung,
2. für die dort geförderten Kinder
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr,
b) Migrationshintergrund,
c) tägliche Betreuungszeit,
d) Umfang der öffentlichen Finanzierung,
e) erhöhter Förderbedarf,
f) Verwandtschaftsverhältnis zur Pflegeperson,
g) gleichzeitig bestehende andere Betreuungsarrangements.
(7b) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über die Plätze in
Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege sind
1. die Zahl der vorhandenen Plätze in Kindertagespflege,
2. die Zahl der Plätze in Tageseinrichtungen und in
Kindertagespflege, die zur Erfüllung der Bedarfskriterien nach § 24
Abs. 3 erforderlich wären.
(8) …
(9) …
(10) …

Erhebungsmerkmale in
Tageseinrichtungen für
Kinder

§102 Auskunftspflicht
(1) Für die Erhebungen besteht Auskunftspflicht. Die Angaben zu §
100 Nr. 3 sind freiwillig.
(2) Auskunftspflichtig sind
1. die örtlichen Träger der Jugendhilfe für die Erhebungen nach § 99
Abs. 1 bis 10, nach Absatz 8 nur, soweit eigene Maßnahmen
durchgeführt werden,
2. die überörtlichen Träger der Jugendhilfe für die Erhebungen nach
§ 99 Abs. 3 und 7 und 8 bis 10, nach Absatz 8 nur, soweit eigene
Maßnahmen durchgeführt werden,
3. die obersten Landesjugendbehörden für die Erhebungen nach §
99 Abs. 7 und 8 bis 10,
4. die fachlich zuständige oberste Bundesbehörde für die Erhebung
nach § 99 Abs. 10,
5. die kreisangehörigen Gemeinden und die Gemeindeverbände,
soweit sie Aufgaben der

Auskunftspflicht und
freiwillige Angaben
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Jugendhilfe im Sinne des § 69 Abs. 5 und 6 wahrnehmen, für die
Erhebungen nach § 99 Abs.
7 bis 10,
6. die Träger der freien Jugendhilfe für die Erhebungen nach § 99
Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2, 3, 7, 8 und 9,
7. die Leiter der Einrichtungen, Behörden und Geschäftsstellen in
der Jugendhilfe für die
Erhebungen nach § 99 Abs. 7 und 9.
(3) Zur Durchführung der Erhebungen nach § 99 Abs. 1, 2, 3, 7, 8
und 9 übermitteln die Träger der öffentlichen Jugendhilfe den
statistischen Ämtern der Länder auf Anforderung die
erforderlichen Anschriften der übrigen Auskunftspflichtigen.


